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fdjaften ift man mit ihren Söafferwerfett fefjx: gufrieben
unb eg mutben bet ©inraohnergemeinbe biefe ©pfteme
beftenë empfohlen. 'Die ©utgerpumpen foden 7—9
©efunbenliter leiften. Unfer Süafferruerf fommt in bie

Balje be§ ©djeibenfianbeg an bet ©trafje nadj Dornad).
Die Bo£)rberfuche unb SBafferproben befriebigten in jebet
Hinfidjt. Side ©utadjten lauteten günftig.

lieber bie ÏÏÔafferucrforgung iit SRothrift (Starg.)
wirb berichtet: Die ©emeiubebeborbeu befaffett fidtj nun
mit bet Sluëfûbrung bet Pot gefjn Sagten befctjloffenett
SBafferleititng, um füt bie gange ©emeinbe eine $t)b
rantenanlagegu erfteden. @ë rnutbe an bet SBigget
eine reidje ©tunbiuafferaber gefunbeu, bie für bay 2Baf=
fettuetf Pod genügen Dürfte. Slië Sîotftanbêarbeit luütbe
fidj bie SBafferleitungëbaute fetjr gut eignen.

UoikswiiMart.
©ibgenöffifdje Borjdjriften betr. Stotftanbënrbeiten.

Daë eibgeitöffifd)e Slrbeitëamt fyat an bie fanto»
nalen ^Regierungen ein Kreiëfdjreiben ettaffen, baë Bicpt»
tinien für bie oon ben Kantonen gu etiaffenben Begle»
mente betteffenb bie Botftanbëarbeiten enthält. Diefe
fantonalen Beglentente unterliegen bet ©enehmigung
bttrcf) baë eibgenöffiftfje Bolfëwirtfcf)aftëbepartement; fie
haben Borfchriften gu enthalten übet bie Slrbeitëbebin»

gungem bie Sôfjne, Berpfleguttgë» unb Uuterfunftëoer»
ifältniffe, welche fo gu orbnen finb, baff ein ungeftörter
Slrbeitëbetrieb gewährleiftet etfdjeint unb baf; ber Sit-
beiter, and) bet ungeübte, bei gutem Slrbeitëtoillen auf
ade Salle fo oiel oerbient, um für ficb unb feine Singe»

bötigen, benen gegenübet et eine gefetjlidje llnterftûtjungë»
pflidjt erfüllt, ben notrcenbigen Sebenëtutterljalt beftreiten
gu föntten. Der Botftanbëarbeiter foil mit biefer Slrbeit
adein fein Sluëfontmen finben föntten. Bei Seilten, bie

mit SRotftanbëarbeiten befdjäftigt finb, mirb feine Slrbeitë»

lofenunterftütjung aitëbegahlt. gm übrigen finb bie Söbne
nacb Seifiungen unb gleifj abguftufen.

Qu Botfianbëarbeiten, bie nom Bitnb unb ben Kan»
tonen fuboentioniert werben, follten in erfter Sinte bie»

jenigen Arbeiter gugegogen werben, bie fonfi unterftütgt
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werben müßten, gait Bauarbeiter ift tnfolgebeffett bie

llnterftütgung auëgefcf)loffen.
Die „^Richtlinien" fteden baber bie Söbne auf bent

©runbfatj ber Beftreitung beë notwenbigen Sebenêunter»
f»alte§ beë Botfianbëarbeiterë unb beffen gefetglicf) unter»
ftûtgungêberechligten Singehörigen feft. Dabei ift ber

Sobnauëfall wegen Slrbeitëauëfadë wegen fdjlecher SBitte»

rung, fowie ber ©onn» unb geiertage gu berücfftd)tigen.
©mpfoblen wirb bie ©infüfjrung beë Slfforbftjftentë ober
bie Übernahme ber Slrbeit itt fRegie mit Brämiettgahluttg
alë Qulage. gtt biefen gälten ift bent Slrbeiter wenig»
ftenë ber orbentticbe Daglolpt gu garantieren. Die feft»
gufetgenben ©ntfchäbigungeit für Sohnauëfad, oerurfadit
burcf) fcb!e<f)teS SBetter, füllen minbeftenë 50 7» beë orbent»

lichen Sohneë betragen.
Daë Beglement'hcit auch Befthnmungen gu enthalten

übet bie Sohngufdjläge für aufjerorbetttlidje Slrbeilen aufjet»
halb ber orbentlicfjen Slrbeilëfiuttben, fowie für SBaffer»
arbeiten (für letgtere wirb bie Sieferung toafferbidjter
©tiefei bent Slrbeitgeber auferlegt), bie gabrtentfi^äbigung,
îoettn ber Slrbeitëplatg oottt SBobnort entfpredbenb weit
entfernt ift, bie îragung ber Prämien für bie Sranf'eit»
oerficberung.

Slufgunebmen ift «ucb bie Berpflicbtung be§ SlrbeiO
geberë, ben Slrbeilertt, bie nicht jebett Slbettb nach jpattfe
geben tönnen, llnterf'unft gu, befdbaffett, fei eS bei ^ri»
oaten, fei eë itt Bavaden, fowie eine Kantine eittgnriclgteii

gut Benübung für biejenigett Slrbeiter, bie feine
oerpflegung fittben. ®iefen Slrbeitern ift bie Berpfleguttg
guttt ©elbftfofieripreië gu berechnen; einem Slrbeiterauë»
fchuff ift bie Überprüfung ber Betriebërecbnungeit gu über»

tragen, ©cbtieffticb ift auch oorgttfebett, ba^ ber Slrbeit»
gebet bei größerer Qabl oon ©ntlaffungen gut Borau»
geige oon ntinbeftenë acht 2:a_gen oerpfli^tet wirb.

®ie fRid)tlinieit enthalten fotnit bie in bie fantonalen
Beglemente aufgitnebmenbeti SRinintalbeftimmungen, ba»

runter bie ©arantie eitteë orbentliclgen Sohneë, ber gut
Beftreitung beë Sebenëitnterhalteë beë Botftanbëarbeiterë
unb feiner Singehörigen auëreichen foü, ba bei Befchäf»
tigttng an Stotftanbëarbeiten jebe Slrbeitëlofénunterftitigung
wegfällt.

Bon ben girfa 50,000 gänglich Slrbeitëlofen werben
gurgeit über 10,000 mit Botftanbëarbeiten befchäftigt.

Bej'chrättfung öcr ©tnfuljr. S)er Buttbeërat hat
befd)loffen, bië auf weitereë bie ©ittfuhr folgenber SBarett»

gattungen oon ber ©iuholuttg einer Bemidigtutg abhängig
gu machen : gertige Seberwaten, fertige Bobenteite für
^arfetterie, ißinfel, geilen uttb fRafpeltt, SBaren auë lîupfer
unb ßttpferlegieruttgett, lanbwirtfcf)aftlid)e®eräte unb SRa»

fc£)inert, ©d)wabenwenber unb »Bechen, fpeuwenber, ©elbft»
halterpflüge (SSenbepflüge), Äartoffelpflüge, .^acf» unb
Häufelpflüge, Siefer» unb Söiefenmalgen, ßartoffelgrab»
mafdjitien, gutterfctjneiber, ©chrotntühlen, ®refchntafd)inen
unter 3000 kg, 'ßutgmühten, Dbft» unb $raubenntühlen
unb »treffen, ©raêtttâher für gwei ißferbe, Qetttrifugal»
jattchepttmpeti ; Knöpfe, Beifeartifel. — ®er Befctjluff
tritt am 28. SRai in Kraft.

Befehränfuttg Her ©infulgt won Slgcttjlcnapparatcn.
Sine ©nippe fc^weig. gabrifanten bon Slgetplenapparaten
unb gnftrumenten für bie autogene ©djmeifwng erfudjt
in einer ©ingabe an bie Hutibelëabtcilung beë ©djtoeig.
Bolfëwirtfdjaftëbepartementcë um Befdhränfung ber

©infuhr biefer Slrtifel unb eutfprechenbe Qoderböhung,
®ie ©efudjfteder madjen geltenb, baff ihre gabrifen
©efapr taufen, unter ber burd) bie Ba(utabet[)ältniffe
Permehrteii ©infulgr auëlânbift|er Konfurrengprobufte
erbrüdt gu werben,

©tant) î»er Slrbettêlofigteit im Kanton ^ürtdj.
Slnt 21. SRai waren int Kantott Qürich 4260 gänglid)
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schaften ist man mit ihren Wassermerken sehr zufrieden
und es wurden der Einwohnergemeinde diese Systeme
bestens empfohlen. Die Sulzerpumpen sollen 7—9
Sekundenliter leisten. Unser Wassermerk kommt in die

Nähe des Scheibenstandes au der Straße nach Dornach.
Die Bohrversuche und Wasserprvbeu befriedigten in jeder
Hinsicht. Alle Gutachten lauteten günstig.

Ueber die Wasserversorgung in Rothrist (Aarg.)
wird berichtet: Die Gemeindebehörden befassen sich nun
mit der Ausführung der vor zehn Jahren beschlossenen

Wasserleitung, um für die ganze Gemeinde eine H yd-
r a nten a nla ge zu erstellen. Es wurde au der Wigger
eine reiche Grundwasserader gefunden, die für das Was-
serwerk voll genügen dürfte. Als Notstaudsarbeit würde
sich die Wasserleitungsbaute sehr gut eignen.

Wliwirttchsn.
Eidgenössische Vorschriften betr. Notstandsarbeiten.

Das eidgenössische Arbeitsamt hat an die kanto-
nalen Regierungen ein Kreisschreiben erlassen, das Richt-
linien für die von den Kantonen zu erlassenden Regle-
mente betreffend die Notstandsarbeiten enthält. Diese
kantonalen Reglements unterliegen der Genehmigung
durch das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement; sie

haben Vorschriften zu enthalten über die Arbeitsbedin-
gungen, die Löhne, Verpflegungs- und Unterkunftsver-
Hältnisse, welche so zu ordnen sind, daß ein ungestörter
Arbeitsbetrieb gewährleistet erscheint und daß der Ar-
bester, auch der ungeübte, bei gutem Arbeitswillen auf
alle Fälle so viel verdient, um für sich und seine Ange-
hörigen, denen gegenüber er eine gesetzliche Unterstützungs-
pflicht erfüllt, den notwendigen Lebensunterhalt bestreiken

zu können. Der Notstandsarbeiter soll mit dieser Arbeit
allein sein Auskommen finden können. Bei Leuten, die

mit Notstandsarbeiten beschäftigt sind, wird keine Arbeits-
losenunterstützung ausbezahlt. Im übrigen sind die Löhne
nach Leistungen und Fleiß abzustufen.

Zu Notstandsarbeiten, die vom Bund und den Kan-
tonen subventioniert werden, sollten in erster Linie die-

jenigen Arbeiter zugezogen werden, die sonst unterstützt

â-.e.Wiks.

werden müßten. Für Bauarbeiter ist infolgedessen die

Unterstützung ausgeschlossen.
Die „Richtlinien" stellen daher die Löhne auf dem

Grundsatz der Bestreitung des notwendigen Lebensunter-
Haltes des Nolstandsarbeiters und dessen gesetzlich unter-
stützungsberechtigten Angehörigen fest. Dabei ist der

Lohnausfall wegen Arbeitsausfalls wegen schlecher Witte-
rung, sowie der Sonn- und Feiertage zu berücksichtigen.
Empfohlen wird die Einführung des Akkordsystems oder
die Übernahme der Arbeit in Regie mit Prämienzahlung
als Zulage. In diesen Fällen ist dem Arbeiter wenig-
stens der ordentliche Taglohn zu garantieren. Die fest-
zusetzenden Entschädigungen für Lohnausfall, verursacht
durch schlechtes Wetter, sollen mindestens 50°/» des ordent-
lichen Lohnes betragen.

Das Reglement hat auch Bestimmungen zu enthalten
über die Lohnzuschläge für außerordentliche Arbeiten außer-
halb der ordentlichen Arbeitsstunden, sowie für Wasser-
arbeiten (für letztere wird die Lieferung wasserdichter
Stiefel dem Arbeitgeber auferlegt), die Fahrtentschädigung,
wenn der Arbeitsplatz vom Wohnort entsprechend weit
entfernt ist, die Tragung der Prämien für die Kranken-
Versicherung.

Aufzunehmen ist «uch die Verpflichtung des Arbeit-
gebers, den Arbeitern, die nicht jeden Abend nach Hause
gehen können, Unterkunft zu, beschaffen, sei es bei Pri-
vaten, sei es in Baracken, sowie eine Kantine einzurichten
zur Benützung für diejenigen Arbeiter, die keine Privat-
Verpflegung finden. Diesen Arbeitern ist die Verpflegung
zum Selbstkostenpreis zu berechnen; einem Arbeiteraus-
schuß ist die Überprüfung der Betriebsrechnungen zu über-
tragen. Schließlich ist auch vorzusehen, daß der Arbeit-
geber bei größerer Zahl von Entlassungen zur Voran-
zeige von mindestens acht Tagen verpflichtet wird.

Die Richtlinien enthalten somit die in die kantonalen
Reglements aufzunehmenden Minimalbestimmungen, da-
runter die Garantie eines ordentlichen Lohnes, der zur
Bestreitung des Lebensunterhaltes des Notstandsarbeiters
und seiner Angehörigen ausreichen soll, da bei Beschäf-
tigung an Notstandsarbeiten jede Arbeitslosenunterstützung
wegfällt.

Von den zirka 50,000 gänzlich Arbeitslosen werden
zurzeit über 10,000 mit Notstandsarbeiten beschäftigt.

Beschränkung der Einfuhr. Der Bundesrat hat
beschlossen, bis auf weiteres die Einfuhr folgender Waren-
gattungen von der Einholung einer Bewilligung abhängig
zu machen: Fertige Lederwaren, fertige Bodenteile für
Parketterie, Pinsel, Feilen und Raspeln, Waren aus Kupfer
und Kupferlegierungen, landwirtschaftliche Geräte und Ma-
schinen, Schwadenwender und -Rechen, Heuwender, Selbst-
halterpflüge (Wendepflüge), Kartoffelpflüge, Hack- und
Häufelpflüge, Acker- und Wiesenwalzen, Kartoffelgrab-
Maschinen, Futterschneider, Schrotmühlen, Dreschmaschinen
unter 8000 kg'. Putzmühlen, Obst- und Traubenmühlen
und -Pressen, Grasmäher für zwei Pferde, Zentrifugal-
jauchepnmpen; Knöpfe, Reiseartikel. — Der Beschluß
tritt am 28. Mai in Kraft.

Beschränkung der Einfuhr von Azetylenapparaten.
Eine Gruppe schweiz. Fabrikanten von Azetylenapparaten
und Instrumenten für die autogene Schweißung ersucht
in einer Eingabe an die Handelsabtcilung des Schweiz.
Volkswirtschaftsdepartementcs um Beschränkung der

Einfuhr dieser Artikel und entsprechende Zvllerhvhung.
Die Gcsuchsteller machen geltend, daß ihre Fabriken
Gefahr laufen, unter der durch die Valutaverhältnisse
vermehrten Einfuhr ausländischer Konkurrenzprodukte
erdrückt zu werden.

Stand der Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich.
Am 21. Mai waren im Kanton Zürich 4200 gänzlich
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m
aagemetbet, oon benen 1160 befc&äftigt

fins
unterftüßt mürben. Seiltoeife arbeitslos

L
^

9®9®awarttg 21,525 fßerfonen. 9totftanbSarbeiten
Lti ©i,vf ""c»'5" ^®a in 26 ©emeinben elnqefüt>r-

bt hîmn f"^T ^®<ße ""*> f)avt5mirt|rfj«ft(irfje Leiter»

®t «"aVÂ^, ®"„ »"»Writ im Santo»
fIt- v ' btefem Danton bisher 989 000 îfr mi-B Wieb« Nörten. <B„„ Siefen, »nM S tatPJ*

projette ÄTt^ Manbettin £S
S9aubei)(irtpmp ^eim fantonalenÄrSE Äo°tBY, s
SimWvv^"' Vunbe bisher jugefdjiebene Quote be§
^unbesîrebttes. gür bie ftaatlicßen Sauten unb für
c>-."I £!^au§ in 3Bil bliebe baßernicßtS mehr übrig.

„ f, ©ïtoeiterungSbauten ber fantonalen Krauten»
I alten unb bas ©emeinbefranfenßauS in 2Bil tonnte

,f f." J<h, &in SuttbeSbeitrag nacE)tgefucf)t merben,

vi.« •! Vebingung ber fofortigen SauattSfüß»

m'n ^fûttt merben tonnte. Sei biefer Sachlage
row ber dtegierungSrat ben SunbeStrebit oon 989,000
$ anSfcßließlicß für bie Unter ft üßung n i cf) t
Ii scr fü^ ® ^ ®a u objet te oerroenben. ®a oom eibge»

•f«. c
" Arbeitsamt bem Danton ©t. ©alten jur Se»

4nn nnn^ ArbeitStofigf'eit meitere Seiträge oon

hip « âugefid^ert ftnb, ift bie SJZöglicßfeit gegeben,

in suvf^i^e» Sauten unb baS KranfenßauS'aus ben noch ju ermartenben SunbeSmittetn
4« witterftüljen.

§He gleitende £oi)nffala+
(Sorrefponbenj.)

nv
9?hört ju ben regelmäßigen SegleiterfMeinungen

9 oßer ißrobuftiottS» unb Abfaßfrifen, mie mir fie gegen»
bip^i'A ^ ^ braftifcfjer Sßeife erleben, baß auch über
J„ m @"ttöhnung geiftiger unb manueller Arbeit
mi

.""ff^ebenften Sorfcßläge auftauchen, Btt ber Siegel
?i Sorfchlägen ein beftimmteS Soßnfoftem

s -öurchfußruitg empfohlen ober eS roirb oor ber An»
©pfieme mit tJtacßbrud gewarnt, je

b«ft' J ?""9 ^ Verfechter ober SBarner im Sro»
utttonSprojeß ober ißrer Orientierung über baS Sßefen

erinupvî'n«
s "S? t.*"fatalen fragen. @S fei hiererinnert an bie ablehnenbe Stellungnahme ber fißraei}e»

rifcßett ©emerffcßafteii, als Vertreter einer großen State»

gorie oon Arbeitnehmern, jum Afforb» unb ©tüdloßn»
fgfient in oielen Bnbuftrien unb an bie $rage ber ©e=

minnbeteiligung ber Sohnarbeiter, bie in ber Schwei}
forooßl oon Arbeitgeber» mie Arbeitnehmerfeite mehrßeit»

lieh abgelehnt mirb.
Bn jüngfter Beit hat fich bie Aufmerffamteit neuer»

bingS bem ©pftem ber fogenannten gleitetiben Sohnftala
jitgeroenbet. ®ieS toohl namentlich im Bufamtttenhang
mit beut in AuSficht genommenen unb notmenbigen all»

gemeinen Sohnabbau.
$er 3wecî ber gleitenben Sohnftala befiehl fur} ge»

fagt, in ber Anpaffung ber Söhne, forooßl ber BeMößne,
ber Alforb» unb ©tüdlößne, an bie Kauffraft beStote

©elbeS. @S fallen bie Änberungen ber notmenbigen
Unterßaltfoften mit ben Söhnen in eine gletcßlaufenbe
©ntmictlung gebracht merben. Steigerung ober ©enfung
ber UnterhaltStoften bebingen eine ©rßößung ober einen
Abbau ber Söhne.

$iefer ber gleitenben Sohnftala }U ©ruttbe liegettbe
©ebanf'e ift nicßt neu, ba feßon in ben fiebriger Qah^»
beS oorigett QahrhunbertS itt ©nglattb bamit gearbeitet
tourbe, roobei aber als Sergleict)Sgrunbtage für bie An»
feßung ber Sößne nießt bie Stoften ber SebenShaltung,
fonbern bie greife ber in ben in forage fotttmenbett 3n=
buftrien erzeugten ^abritate bienten. Qn ber f^olge haben
fi<h allerbittgS berartige Sereinbarungett jmifchen Arbeit»
ttehmern unb Arbeitern auS mehrfachen ©rünben, bereu
©rmähnung hier ju meit füßren mürbe, meßt beroäßrt.
®ie in jüngfter ßeit roieber aufgenommene Serroirtlichung
beS ©ebantenS ber gleitenben' Soßtiffala in oeränberter
Sorm ßat in ©nglanb, namentlich in feiner SCejçtilinbuftrie,
bap geführt, baß fid) ueuerbingS meßr als anbertßalb
ÜDtitlionen Arbeiter auf biefeS ©pftettt oerpßi^tet ßaben.

Bar ©infüßrung ber gleitenben Sohnftala ift in erfter
Sirtie eine oon aUett Parteien unabhängige, objettio unb
miffenfcßaftlicß arbeitenbe ©teile notroenbig, toeteße bie
Aufgabe ßat, bie SebettSßaltungSfoften feftpftetlen. f3te»
für fättte für bie ©eßtoei} moßi bie ftatiftifdje Abteilung
beS @ibgenöffifd;en Arbeitsamtes, beut bie erforberlicßen
miffenfcßaftlich gefcßulten Sltitarbeiter beigegeben merben
müßten, in forage. Sorläußg aber tonnte auf bie Baber»
jiffettt beS SerbanbeS ©(ßmeijerifdjer Jlonfumoereine,
bie ftd) mäßrenb beS Krieges oolleS Sertrauen erroorben
ßabett, ober auf bie ootlftänbigeren beS BentraloerbanbeS
©d)mei}erifd)er Arbeitgeber=Drganifationen abgeftetlt toer»
ben, melcß let3tere aber oon Seiten ber Arbeitnehmer
mieberßolt angefochten, aber nie mibertegt toorben finb.
Außerbent aber fnüpft fid) bie ©infüßrung beS ©pftetnS
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n^^tslose angemeldet, von denen 1160 beschäftigt

tíià unterstützt wurden. Teilweise arbeitslos
!;»>. M^ìwartig 21,525 Personen. ?totstandsarbeiten

p. à Gange, an den in 26 Gemeinden eingeführ-
bànl ?/^ berufliche und hauswirtschaftliche Weiter-

'àdà .m7A'„Aâ..

>? ^ diesem Kanton bisher 980 000 ^r UV» chi.d.n w°rd-n. Von di.sm, «àil àd dm. diiich

wà kZ?ngsrate bereits behandelt!» SuÄäÄ
Baudevm-t/» ^^nsprucht. Die beim kantonalen

sà5„ ' «Äd»"!?'?. Bâr°g.Ig.s.ch.

s° "Fist
R»»8i>sp

Bunde bisher zugeschiedene Quote des
àideskredites. Für die staatlichen Bauten und sich
->F ^ sînteiihaus in Wil bliebe daher nichts mehr übrig,
n..» st

Grweiterungsbauten der kantonalen Kranken-
I alten und das Gemeindekrankenhaus in Wil konnte

s c" îà Bundesbeitrag nachgesucht iverden,
chr sie die Bedingung der sofortigen Bauansfüh-

mw ^füllt werden konnte. .Bei dieser Sachlage
wm der Regierungsrat den Bundeskredit von 989,000
^""^."ausschließlich für die Unterstützung nicht-

.s^îUcher Bauobjekte verwenden. Da vom eidge-

't>ï> k
" Arbeitsamt dem Kanton St. Gallen zur Be-

.F'p>u>ì der Arbeitslosigkeit weitere Beiträge von

iiw si/ ^'gesichert sind, ist die Möglichkeit gegeben,

in ^utlìche« Bauten und das Krankenhaus
den noch zu erwartenden Bundesmitteln

Z" unterstütze,,.

Die gleitende Lohnskala.
(Korrespondenz.)

gehört zu den regelmäßigen Begleiterscheinungen
g oßer Produktions- und Absatzkrisen, wie wir sie gegen-

^ ^ drastischer Weise erleben, daß auch über
1?.^ Entlöhnung geistiger und manueller Arbeit

>»u
F^sichledensten Vorschläge auftauchen. In der Regel

bei solchen Vorschlägen ein bestimmtes Lohnsystem
s Durchführung empfohlen oder es wird vor der An-
n^ ^"g glisser Systeme mit Nachdruck gewarnt, je

ch der Stellung der Verfechter oder Warner im Pro-
uttwnsprozeß oder ihrer Orientierung über das Wesen

erimwÄ"// v "A der sozialen Fragen. Es sei hiererinnert an die ablehnende Stellungnahme der schweize-

rischen Gewerkschaften, als Vertreter einer großen Kate-

gorie von Arbeitnehmern, zum Akkord- und Stücklohn-
system in vielen Industrien und an die Frage der Ge-

winnbeteiligung der Lohnarbeiter, die in der Schweiz
sowohl von Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite Mehrheit-
lich abgelehnt wird.

In jüngster Zeit hat sich die Aufmerksamkeit neuer-

dings dein System der sogenannten gleitenden Lohnskala
zugewendet. Dies wohl namentlich im Zusammenhang
mit dem in Aussicht genommenen und notwendigen all-
gemeinen Lohnabbau.

Der Zweck der gleitenden Lohnskala besteht, kurz ge-

sagt, in der Anpassung der Löhne, sowohl der Zeitlöhne,
der Akkord- und Stücklöhne, an die Kaufkraft deswie

Geldes. Es sollen die Änderungen der notwendigen
Unterhaltkosten mit den Löhnen in eine gleichlaufende
Entwicklung gebracht werden. Steigerung oder Senkung
der Unterhaltskosten bedingen eine Erhöhung oder einen
Abbau der Löhne.

Dieser der gleitenden Lohnskala zu Grunde liegende
Gedanke ist nicht neu, da schon in den siebziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts in England damit gearbeitet
wurde, wobei aber als Vergleichsgrundlage für die-An-
setzung der Löhne nicht die Kosten der Lebenshaltung,
sondern die Preise der in den in Frage kommenden In-
dustrien erzeugten Fabrikate dienten. In der Folge haben
sich allerdings derartige Vereinbarungen zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitern aus mehrfachen Gründen, deren
Erwähnung hier zu weit führen würde, nicht bewährt.
Die in jüngster Zeit wieder aufgenommene Verwirklichung
des Gedankens der gleitenden Lohnskala in veränderter
Form hat in England, namentlich in seiner Textilindustrie,
dazu geführt, daß sich neuerdings mehr als anderthalb
Millionen Arbeiter auf dieses System verpflichtet haben.

Zur Einführung der gleitenden Lohnskala ist in erster
Linie eine von allen Parteien unabhängige, objektiv und
wissenschaftlich arbeitende Stelle notwendig, welche die

Aufgabe hat, die Lebenshaltungskosten festzustellen. Hie-
für käme für die Schweiz wohl die statistische Abteilung
des Eidgenössischen Arbeitsamtes, dem die erforderlichen
wissenschaftlich geschulten Mitarbeiter beigegeben werden
müßten, in Frage. Vorläufig aber könnte auf die Index-
ziffer» des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine,
die sich während des Krieges volles Vertrauen erworben
haben, oder auf die vollständigeren des Zentralverbandes
Schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen abgestellt wer-
den, welch letztere aber von Seiten der Arbeitnehmer
wiederholt angefochten, aber nie widerlegt worden sind.
Außerdem aber knüpft sich die Einführung des Systems
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